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BEKANNTMACHUNGEN

Betrifft:	 62. Änderung des Flächennutzungsplanes
„Umwandlung von Gewerbegebiet in Sondergebiet mit der Zweckbe-
stimmung großflächiger Einzelhandel im Bereich Dargetzow“
Hier: Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses 

gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB)
Der Bereich der 62. Änderung des Flächennutzungsplanes wird wie folgt 
begrenzt:
im Norden:	 durch die Straße Am Ring und eine Linie in Verlängerung  

davon Richtung Westen bis zu der im Flächennutzungsplan  
dargestellten Wohnbaufläche sowie vom Grundstück                              
4785/22 (Gewerbegebiet)

im Osten: vom Grundstück 4785/22 (Gewerbegebiet) sowie von der  
im Flächennutzungsplan dargestellten Grünfläche

im Süden: von der Straße Am Weißen Stein sowie vom Grundstück  
4785/16 (Wohnbaufläche)

im Westen:	 von der im Flächennutzungsplan dargestellten Wohnbau- 
	 fläche
Die Planbereichsgrenzen sind dem abgedruckten Plan zu entnehmen. 
Das Plangebiet ist schraffiert dargestellt.

Der Aufstellungsbe-
schluss der Bürgerschaft 
der Hansestadt Wismar  
vom 30.03.2017 zur 62. 
Änderung des Flächennut-
zungsplanes „Umwand-
lung von Gewerbegebiet 
in Sondergebiet mit der 
Zweckbestimmung groß-
flächiger Einzelhandel im 
Bereich Dargetzow“ wird 
hiermit gemäß § 2 Abs. 1 
BauGB bekannt gegeben.  

Hansestadt Wismar, Der Bürgermeister 
Bauamt, Abt. Planung
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